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Anlage 14.
(Drucksachen. Nr. 15.)

Bericht und Antrag
des Piouinzilllcmsschusses,

betreffend

die Begutachtung des Antrags der Gemeinde Hamborn im Kreise Dinslaken
auf Verleihung der Städteordnung.

Der Herr Oberpräsident hat im Auftrage des Herrn Ministers des Innern die Verhand¬
lungen über den Antrag der GemeindeHamborn im Kreise Dinslaken auf Verleihung der Städte¬
ordnung mit dem Ersuchen zur Vorlage gebracht, dem diesjährigen Prouinziallandtag das vor¬
liegende Material gemäß § 21 der Kreisordnung für die Rheinprouinz zur Begutachtungvorzu¬
legen. Nach § 21 der Kreisordnung und § 1 Absatz 2 der Städteordnung für die Rheinprouinz
kann nämlich durch Königliche Verordnung nach Anhörung des Provinziallandtages einer Gemeinde
bie Städteordnung auf ihren Antrag verliehen werden.

Indem der Prouinzialausschußdem Ersuchen des Herrn Oberpräsidentennachkommt, beehrt
^ sich, aus dem vorgelegtenMaterial folgendes zu berichten:

Hamborn besteht in der jetzigen Ausdehnung und Zusammensetzung erst seit dem
^ April 1900, Zu dieser Zeit wurden die ehemaligeLandgemeindeHamborn, bestehendaus den
Ortschaften Hamborn, Schmidthorst und Aldenrade-Fahrn und Teile der ehemaligenLandgemeinde
Veeck nämlich die OrtschaftenBmckhciufen,Marxloh und Alsum, unter dem Namen Hamborn zu
einem Gemeindebezirk vereinigt und zur Bürgermeistereierhoben. Der Flächeninhalt betragt seit¬
dem rund 2243 da. Die Einwohnerzahl, welche 1871 nur 1396 betrug, wuchs 1890 auf 7304,
1895 auf 12 837, 1900 auf 32 567, 1905 auf 67 494; gegenwärtig ist Hamborn mit über
100 000 Einwohnern die am stärksten bevölkerte LandgemeindeDeutschlands. Diese rasche und
A"ke Entwicklung verdankt Hamborn dem stetigen Anwachsender Industrie. Die finanziellen
Verhältnisseentsprechen im allgemeinender Einwohnerzahl. Die Summe der für das Rechnungs-
l°hr 1910 veranlagten Staatseinkommen- und Ergiinzungssteuer betrug 745 203 Mark, die Ein¬
nahmen der Gemeinde aus Gebühren, Beiträgen, indirektenund direktenSteuern waren für das
gleiche Jahr auf 3 177 016 Mark festgesetzt. Das Gesamtuermögenist in den letzten 10 Jahren
^°n 1360 924 Mark auf 9 451144 Mark gestiegen, ihm steht eine Schuldenlast von 5 033 356
^«k gegenüber,ein Betrag, der angesichts des schnellen Anwachsens der Gemeinde nicht zu hoch
M- Die Verwaltung ist organisiert wie die einer Mittelstadt. Neben dem Bürgermeister sind
Wei besoldete Beigeordnetevorhanden, ein technischer und ein juristischer. Zahl und Ausbildung
°es sonstigen Beamtenpersonalesentspricht gleichfalls den Verhältnisseneiner Mittelstadt. Dasselbe
Nlt von den Gemeindeeinrichtungen, Ts besteht ein Realgymnasiumund eine Rektomtschule sowie
^.höhere Mädchenschulen;neben den Volksschulenwirken kaufmännische und gewerblicheFort¬
bildungsschulen.Die Straßen sind überall breit angelegt, zum großen Teil gepflastert, sonst aber
'N anderer Weise gut befestigt, für Beleuchtungund Entwässerungist gesorgt, für letztere teilweife
durch KllNlllisierung.
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Diese Verhältnisse lassen es verständlicherscheinen, daß in der Gemeinde schon länger
der Wunsch nach Verleihung der Städteordnung besteht, der jetzt in dem vorliegenden,einstimmigen
Antrag des Gemeinderats Ausdruck gefunden hat. Es unterliegt wohl keinem Zweifel, daß die
Landgemeindeordnungfür Gemeinden von solcher Einwohnerzahl und Leistungsfähigkeitnicht paßt.
Es müge nur darauf hingewiesen werden, daß die Zahl der Meistbegütertenzur Zeit 55 beträgt
und fortgesetzt steigt. Die Gemeinde hat als Landgemeinde nicht das Recht, den Bürgermeister
zu wählen, und diesem steht die Disziplinargewalt über die Gemeindebeamtennicht zu. Die Be¬
teiligung Hamborns an den Kreislastcn ist erheblich,sie beträgt über 60°/», es ist aber selbstver¬
ständlich,daß ihr ein dementsprechend«Einfluß nicht gewährt werden kann; sie hat von 33 Kreis-
tagsmitgliedem nur 13 zu entsenden.

Bei dieser Sachlage würde man dem Wunsche der Gemeindenach Erlangung größerer
kommunalerSelbständigkeitnur entgegentretenkönnen, wenn ganz besondere Gründe des öffentlichen
Wohles dagegen sprächen. Das ist aber nicht der Fall. Die Gemeinde wird — dahin spricht
sich der Herr Regierungspräsident zu Düsseldorf aus — ihren Pflichten als Stadt ebenso gut
nachkommen,wie andere Städte von ähnlicher Größe. Der Kreis Dinslaken würde allerdings
durch das AusscheidenHamborns, welches durch seine Erhebung zur Stadt zugleich Stadtkreis
würde, erheblich verkleinert. Der Flächeninhalt würde sich von 29 629 da auf 27 369 Kg,, die
Einwohnerzahl von rund 166 000 auf rund 72 000, das umlagefähige Steuerfoll von 1728 000
Mark auf 667 000 Mark verringern. Der Bestand des Kreises würde aber nicht in Frage gestellt.

Bei dieser Sachlage beehrt sich der Provinzialausschußfolgenden Beschlußvorzuschlagen:
„Der Provinzillllandtag gibt das von der Königlichen Staatsregierung erforderteGut¬
achten dahin ab, daß dem Antrag der Gemeinde Hamborn auf Verleihung der Städte¬
ordnung entsprochen weiden kann."

Düsseldorf, den 3. Februar 1911.

Der Provinzialausschuß:

O. Graf Beissel von Gymnich, Dr. von Renvers,
Vorsitzender. Landeshauptmann.
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